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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der StRH Wien unterzog aufgrund eines Ersuchens des Herrn Bürgermeisters gemäß 

§ 73 Abs. 6 WStV vom 2. September 2022 die Gebarung des WIENER STADTWERKE-Kon-

zerns im Hinblick auf die Geschäfte an den Energiebörsen in den Jahren 2018 bis 2022 

einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 

6. Dezember 2023 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 

14. Dezember 2023 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Der StRH Wien unterzog aufgrund eines Ersuchens des Herrn Bürgermeisters die Geba-

rung des WIENER STADTWERKE-Konzerns im Hinblick auf die Geschäfte an den Energie-

börsen in den Jahren 2018 bis 2022 einer stichprobenweisen Prüfung, wobei die diesbe-

zügliche Geschäftstätigkeit, das diesbezügliche Risikomanagement und Berichtswesen 

sowie die Frage nach Spekulationsgeschäften bei der WIEN ENERGIE GmbH im Fokus 

standen. Ziel der Prüfung war es, die im Prüfungsersuchen gestellten Fragen zu beantwor-

ten, d.h. die betreffenden Sachverhalte zu prüfen und darzustellen sowie gegebenenfalls 

darauf basierende Empfehlungen auszusprechen. Sachverhalte und Themen, die nicht im 

Zusammenhang mit den gestellten Fragen bzw. Fragestellungen standen, wurden vom 

StRH Wien nicht in die Prüfung miteinbezogen. 

 

Die WIEN ENERGIE GmbH war ein Energieversorgungsunternehmen im Alleineigentum der 

WIENER STADTWERKE GmbH, welche sich wiederum im Alleineigentum der Stadt Wien 

befand. Das Geschäftsmodell der WIEN ENERGIE GmbH als größte regionale Energiever-

sorgerin war dahingehend ausgestaltet, dass die Planung und Steuerung ihrer Produkti-

onsanlagen grundsätzlich an der absetzbaren Fernwärmemenge für ihre Vertragskundin-

nen bzw. Vertragskunden über das Wiener Fernwärmenetz ausgerichtet war. Im Zuge des 

Prozesses der Wärmeerzeugung in den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wurde als Koppel-

produkt Strom erzeugt. Hauptproduktionszeiten in den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

waren jeweils die Quartale 1 und 4 des Kalenderjahres, während in den warmen Jahreszei-

ten (insbesondere in den Quartalen 2 und 3) die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für den 

Regulator zur Stromnetzstabilisierung bereitgehalten wurden. 
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Der vorliegende Bericht behandelt die Gründe für die Durchführung der Geschäfte an Ener-

giebörsen, deren Art und Volumina, getrennt nach Menge und Geldwert, sowie deren bilan-

zielle Darstellung. Ebenso wurde die Anzahl der Geschäfte, für die Sicherheiten zu hinter-

legen waren sowie die Höhe der Sicherheiten bzw. deren Entwicklung aufgezeigt. 

 

Hinsichtlich der bilanziellen Darstellung dieser Geschäfte sprach der StRH Wien Empfeh-

lungen aus. 

 

Weiters war das im Zusammenhang mit den Geschäften an Energiebörsen bestehende 

Risikomanagement bzw. die Risikomanagementsysteme der Einschau zu unterziehen, wo-

bei der Aufbau dieser Systeme dargestellt wurde. Dabei hielt der StRH Wien fest, dass das 

energiewirtschaftliche Risikomanagementsystem der WIEN ENERGIE GmbH grundsätzlich 

angemessen war. Was jedoch die Handhabung und damit Wirksamkeit dieses Risikoma-

nagementsystems sowie dessen Dokumentation bis zum Herbst des Jahres 2022 betraf, 

sprach der StRH Wien zahlreiche diesbezügliche Empfehlungen aus. 

 

Unabhängig davon war aber festzuhalten, dass der StRH Wien bei seiner umfangreichen 

stichprobenweisen Überprüfung keine Hinweise vorfand, dass die Risikomanagementvor-

gaben im Zusammenhang mit den Geschäften an Energiebörsen nicht eingehalten worden 

wären. Es war daher die Schlussfolgerung zulässig, dass die in den Risikomanagement-

systemen festgelegten Vorgaben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von den zuständigen 

Mitarbeitenden der WIEN ENERGIE GmbH im Betrachtungszeitraum in konsequenter Art 

und Weise eingehalten wurden. 

 

Der StRH Wien hielt weiters fest, dass im Aufsichtsrat der WIEN ENERGIE GmbH kein Prü-

fungsausschuss nominiert war, da das sogenannte Konzernprivileg in Anspruch genom-

men wurde. Angesichts der Größe des Unternehmens, seiner diversen Geschäftsbereiche, 

der Vielzahl an Geschäftsfällen sowie deren Komplexität und Volumina (nicht nur bezogen 

auf die berichtsgegenständlichen Energiebörsengeschäfte) wurde empfohlen, die Einrich-

tung eines freiwilligen Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat der WIEN ENERGIE GmbH zu 

evaluieren. 

 

Hinsichtlich des Berichtswesens im WIENER STADTWERKE-Konzern hielt der StRH Wien 

fest, dass keine spezifischen Vorgaben und Richtlinien hinsichtlich eines energiebörsli-

chen Berichtswesens der WIEN ENERGIE GmbH vorlagen. Die diesbezügliche Berichter-

stattung war Bestandteil des standardisierten unternehmensinternen Berichtswesens inkl. 
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Berichtswesen an die beiden gesellschaftsrechtlichen Gremien Aufsichtsrat und General-

versammlung der WIENER STADTWERKE GmbH und der WIEN ENERGIE GmbH. Dabei 

stellte der StRH Wien fest, dass die gesetzlichen und freiwilligen Vorgaben betreffend das 

allgemeine standardisierte Berichtswesen, so wie sie im Gesetz bzw. in den einzelnen Kon-

zernrichtlinien festgelegt waren, von den betroffenen Organen der WIEN ENERGIE GmbH 

und der WIENER STADTWERKE GmbH eingehalten wurden. Durch seine Einschau in die 

vorgelegten Jahres-, Quartals- und Sonderberichte konnte sich der StRH Wien von deren 

ausreichender, dem aktuellen Stand der Betriebswirtschaftslehre entsprechender Aussa-

gekraft überzeugen. 

 

Was jedoch die Diskussionen des Geschäftsmodells, des steigenden Liquiditätsbedarfes 

und einer eventuell erforderlichen Anpassung der abzuschließenden Energiegeschäfte an 

die zunehmende Unsicherheit an den Energiemärkten betraf, waren vom StRH Wien erst 

nach den Ereignissen vom 26. August 2022 entsprechende Maßnahmen festzustellen. So-

dass der StRH Wien zum Schluss kam, dass die WIEN ENERGIE GmbH bis zu diesem Zeit-

punkt davon ausging, das Liquiditätsrisiko durch die Geschäfte an Energiebörsen - auch 

mithilfe der Stadt Wien - beherrschen zu können. 

 

Der StRH Wien zeigte letztlich die Mechanismen bzw. Maßnahmen zur Sicherstellung des 

Spekulationsverbotes im Zusammenhang mit Geschäften an Energiebörsen auf. Er hielt 

fest, dass im Zeitraum vom August 2018 bis Dezember 2022 keine Hinweise auf systema-

tische bzw. bewusst durchgeführte Abweichungen von den Limitvorgaben der WIEN ENER-

GIE GmbH beim Handel an Energiebörsen und auf Spekulationsgeschäfte vorlagen. Dies-

bezüglich empfahl der StRH Wien jedoch, das Überwachungssystem zur Vermeidung von 

Spekulationen laufend zu evaluieren und ein verstärktes Augenmerk auf die Aktualität der 

eingepflegten Daten in den Limitüberwachungsberichten zu legen. Weiters sollten laufend 

die Tageslimits in das EDV-System eingepflegt und die Gründe für erfolgte Überschreitun-

gen zeitnah dokumentiert werden. Das energiewirtschaftliche Risikohandbuch wäre um 

eine umfassende und detaillierte Beschreibung der umzusetzenden Kontrollmaßnahmen 

zu ergänzen. 
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Bericht der WIEN ENERGIE GmbH zum Stand der Umset-
zung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 18 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 14 77,7 

in Umsetzung 3 16,6 

geplant/in Bearbeitung 1 5,5 

   

nicht geplant - - 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

 
 

 

 

77,7 %

16,6 %

5,5 %

Stand der Umsetzung der Empfehlungen

umgesetzt in Umsetzung geplant/in Bearbeitung nicht geplant



StRH IV - 1910820-2022 9 
Umsetzungsstand im Einzelnen  

 

 

 

Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle 

unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlun-

gen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle 

und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

 

 Künftig wären bereits im Zuge einer laufenden Abschluss-

prüfung entsprechende Prüfungsnachweise hinsichtlich 

der Erfüllung der Voraussetzungen der gewählten Bilanzie-

rungsmethode von der Abschlussprüfungsgesellschaft 

anzufordern. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Während der Abschlussprüfung ist die WIEN ENERGIE 

GmbH im permanenten Austausch mit der Abschlussprü-

fungsgesellschaft und erbringt sämtliche angeforderte 

Prüfungsnachweise. Die WIEN ENERGIE GmbH wird der 

Empfehlung folgen und diese zur noch besseren Abstim-

mung an die Abschlussprüfungsgesellschaft herantragen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Erfüllung der Voraussetzungen der gewählten Bilanzierungs-

methode wurde im Anhang des Jahresabschlusses klargestellt 

und von der Abschlussprüfungsgesellschaft bestätigt. 
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Empfehlung Nr. 2 

 

 Aus Gründen der Ordnungsmäßigkeit sowie der Rechtssi-

cherheit wäre nur im Fall des Vorhandenseins ausreichend 

geeigneter Nachweise über die Zulässigkeit und die An-

wendungsvoraussetzungen der IDW Stellungnahme zur 

Rechnungslegung „Besonderheiten der Bilanzierung von 

Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträgen in han-

delsrechtlichen Abschlüssen von Energieversorgungsun-

ternehmen (IDW RS ÖFA 3 vom 24. August 2015)“ vom ge-

setzlich normierten Einzelbewertungsgrundsatz abzuwei-

chen und die Textierung im Jahresabschluss näher an die 

positiv formulierte IDW Stellungnahme anzulehnen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die WIEN ENERGIE GmbH hat sämtliche Nachweise und 

Anwendungsvoraussetzungen der IDW Stellungnahme ge-

genüber der Abschlussprüfungsgesellschaft erbracht. 

Dies wurde von der Abschlussprüfungsgesellschaft mit ei-

nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Die 

WIEN ENERGIE GmbH wird der Empfehlung folgen, diese 

an die Abschlussprüfungsgesellschaft herantragen und 

die Textierung im Jahresabschluss näher an die positiv 

formulierte IDW Stellungnahme anlehnen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Nachweise zur Zulässigkeit der Anwendungsvoraussetzun-

gen der IDW Stellungnahme wurden erbracht und textlich im An-

hang klargestellt. 
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Empfehlung Nr. 3 

 

 Die Einrichtung eines freiwilligen Prüfungsausschusses 

im Aufsichtsrat wäre zu evaluieren. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die empfohlene Evaluierung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Einrichtung des freiwilligen Prüfungsausschusses im Auf-

sichtsrat wurde evaluiert und im Ergebnis entschieden, einen Ri-

sikomanagementausschuss einzurichten. 

 

Empfehlung Nr. 4 

 

 Im Fall der Einrichtung eines (freiwilligen) Prüfungsaus-

schusses im Aufsichtsrat sollte sich dieser von der ab-

schlussprüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft um-

fangreich sowohl über die Prüfungshandlungen als auch 

Prüfungsergebnisse informieren und auch entsprechende 

Nachweise vorlegen lassen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird auf Basis der Ergebnisse der Evaluie-

rung gemäß Empfehlung Nr. 3 umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  
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Die Einrichtung eines freiwilligen Prüfungsausschusses im Auf-

sichtsrat wurde evaluiert und im Ergebnis entschieden, einen Ri-

sikomanagementausschuss einzurichten. Dieser hat den Vor-

teil, sich vertiefend mit der Steuerung des Risikomanagements 

zu befassen. Eine vertiefende Befassung des Risikomanage-

mentausschusses mit der Abschlussprüfung ist aufgrund der 

festgelegten Schwerpunktsetzung auf das Risikomanagement 

nicht vorgesehen. 

 

Empfehlung Nr. 5 

 

 Auf eine den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten 

und Rahmenbedingungen abgestimmte Abschlussprü-

fungsberichterstattung an die Organe der Gesellschaften 

wäre hinzuwirken. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt und an die Abschlussprü-

fungsgesellschaft herangetragen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Bei der Abschlussberichterstattung wird auf eine den wirtschaft-

lichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen abgestimmte 

Abschlussprüfungsberichterstattung geachtet. 
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Empfehlung Nr. 6 

 

 Auch angesichts der Größe des Unternehmens, seiner di-

versen Geschäftsbereiche, der Vielzahl an Geschäftsfällen 

sowie deren Komplexität und Volumina (nicht nur bezogen 

auf die berichtsgegenständlichen Energiebörsenge-

schäfte) wäre die Einrichtung eines freiwilligen Prüfungs-

ausschusses im Aufsichtsrat der WIEN ENERGIE GmbH zu 

evaluieren. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die empfohlene Evaluierung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die empfohlene Evaluierung wurde umgesetzt. Im Ergebnis die-

ser Evaluierung wurde die Einrichtung des Risikomanagement-

ausschusses beschlossen. 

 

Empfehlung Nr. 7 

 

 Die Position des unternehmensweiten Risikomanagers 

und damit des unternehmensweiten Risikomanagements 

wäre in der Unternehmenshierarchie und im Organigramm 

deutlicher hervorzuheben. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Position des unternehmensweiten Risikomanagements 

wurde durch die Etablierung einer der Geschäftsführung direkt 

zugeordneten Stabsstelle - in welcher das bestehende unterneh-

mensweite Risikomanagement integriert und dieses dort weiter-

entwickelt wird - in der Unternehmenshierarchie und im Organi-

gramm deutlich hervorgehoben. 

 

Empfehlung Nr. 8 

 

 Die Prüfung der Wirksamkeit des unternehmensweiten 

und des energiewirtschaftlichen Risikomanagements 

wäre künftig in regelmäßigen Abständen durchführen zu 

lassen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:  

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant/in Bearbeitung.  

 

Im Nachgang des 26. August 2022 hat die WIEN ENERGIE GmbH 

ein umfangreiches Programm aufgesetzt mit dem Ziel, das Risi-

komanagement hin zu einem Leading-Edge-Risikomanagement 

weiterzuentwickeln. Im Zuge dieses Programms wurden auch 

unter Beiziehung von externen Experten eine Vielzahl umzuset-

zender Maßnahmen definiert. Im Frühjahr 2024 wurde zuletzt 

der status quo des energiewirtschaftlichen Risikomanagements 

inkl. der Prozesse extern geprüft und die daraus abgeleiteten 

Empfehlungen ins Maßnahmentracking aufgenommen. Die 



StRH IV - 1910820-2022 15 
Umsetzungsstand im Einzelnen  

 

 

nächste Prüfung der Wirksamkeit soll nach Umsetzung des 

Großteils der definierten Maßnahmen im Jahr 2025 erfolgen. 

 

Empfehlung Nr. 9 

 

 Der Begriff „Risikokultur“ wäre - als Grundlage für ein wirk-

sames Risikomanagementsystem - künftig in die Risiko-

managementunterlagen (wie Richtlinien und Handbücher) 

aufzunehmen und konkrete Vorgaben dazu festzulegen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Der Begriff der Risikokultur und konkrete darauf aufbauende 

Vorgaben wurden im energiewirtschaftlichen Risikohandbuch 

eingearbeitet. Im nächsten Schritt soll die Einbettung der Risiko-

kultur in weiteren Risikomanagementunterlagen aufgenommen 

werden. 

 

Empfehlung Nr. 10 

 

 Künftig wären bei den wesentlichen Risiken Stresstests 

unter Einbeziehung von Worst-Case-Szenarien durchzu-

führen. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Es werden bei 

wesentlichen Risiken Stresstests unter Einbeziehung von 

Worst-Case-Szenarien durchgeführt. Darüberhinausge-

hend werden laufend Verbesserungen evaluiert und imple-

mentiert. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Es werden regelmäßig Stresstests und Szenarioanalysen unter 

Berücksichtigung von extremen Veränderungen des Unterneh-

mensumfelds (z.B. extreme Veränderungen von Strom- und Gas-

preisen) durchgeführt und an die Geschäftsführung berichtet. In 

regelmäßigen Abständen (momentan mindestens wöchentlich, 

täglich bei Überschreiten von festgelegten Schwellenwerten) 

wird eine umfangreiche Liquiditätsrisikoanalyse erstellt. Die 

Stresstests und Szenarioanalysen für alle wesentlichen Risiken 

werden laufend weiterentwickelt. 

 

Empfehlung Nr. 11 

 

 Es wären geänderte Trends am Energiemarkt zeitnäher im 

Risikodreieck zu berücksichtigen und damit auch die Absi-

cherungsstrategien an den Terminmärkten gegebenen-

falls anzupassen. 

 



StRH IV - 1910820-2022 17 
Umsetzungsstand im Einzelnen  

 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Es werden ge-

änderte Trends am Energiemarkt zeitnäher im Risikodrei-

eck berücksichtigt und damit auch die Absicherungsstra-

tegie an den Terminmärkten durch eine dynamische 

Positionierung im Risikodreieck gegebenenfalls ange-

passt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Durch die Umsetzung des Aufsichtsratsbeschlusses zur dyna-

mischen Positionierung im energiewirtschaftlichen Risikodrei-

eck werden geänderte Trends am Energiemarkt zeitnäher be-

rücksichtigt und die Absicherungsstrategie gegebenenfalls 

angepasst. 

 

Empfehlung Nr. 12 

 

 Die Risikotragfähigkeit - wie sie von der Geschäftsführung 

der WIEN ENERGIE GmbH in Erfüllung der diesbezüglichen 

Konzernvorgaben alljährlich bestätigt und mit einem kon-

kreten Wert bestimmt wurde - sollte um die Liquidität als 

neben dem Eigenkapital zu überwachender zweiter Faktor 

ergänzt werden. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Die Empfeh-

lung, die Liquidität auch explizit in eine mehrdimensionale 

Risikotragfähigkeit einzubinden, wurde im Jahr 2023 be-

reits implementiert. Ihre Einhaltung ist für alle Konzernun-

ternehmen verpflichtend und wird somit auch von der 

WIEN ENERGIE GmbH umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Liquidität wird als Parameter der mehrdimensionalen Risiko-

tragfähigkeit von der WIEN ENERGIE GmbH berücksichtigt. 

 

Empfehlung Nr. 13 

 

 Künftig wäre auf die Abhaltung der vorgesehenen Fachsit-

zungen des Risikomanagements zu achten und auch „in-

formelle“ Kommunikation von Bedeutung zu verschriftli-

chen, um den Dokumentations- und Nachweispflichten 

einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung nachzu-

kommen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Die Gremien werden in der vorgesehenen Regelmäßigkeit abge-

halten und dokumentiert. Durch eine höhere Gremienfrequenz 
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wurde die zuvor informelle Kommunikation auf eine formelle 

und dokumentierte Basis gestellt.  

 

Empfehlung Nr. 14 

 

 Bei Jours fixes u.ä. Besprechungsformaten mit Eigentü-

mervertreterinnen bzw. Eigentümervertretern wären, ne-

ben der Dokumentation der Tagesordnungspunkte, zumin-

dest auch die Ergebnisse der jeweiligen Besprechung 

festzuhalten. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die WIEN ENERGIE GmbH wird die Empfehlung in Abspra-

che mit der Eigentümerin im Hinblick auf geeignete Doku-

mentationsoptimierungen evaluieren. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Die Frage wurde an die Eigentümerin herangetragen.  

 

Empfehlung Nr. 15 

 

 Die WIEN ENERGIE GmbH sollte laufend die Tageslimits in 

ihr EDV-System einpflegen und die Gründe für erfolgte 

Überschreitungen zeitnah dokumentieren. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird seit dem ersten Halbjahr 2022 umge-

setzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Tageslimits werden in das interne EDV-System zur Limitüberwa-

chung der WIEN ENERGIE GmbH eingepflegt und die Gründe für 

Überschreitungen bereits seit dem ersten Halbjahr 2022 doku-

mentiert. 

 

Empfehlung Nr. 16 

 

 Das energiewirtschaftliche Risikohandbuch wäre um eine 

umfassende und detaillierte Beschreibung der umzuset-

zenden Kontrollmaßnahmen zu ergänzen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Das energiewirtschaftliche Risikohandbuch wurde überarbeitet 

und eine detaillierte Beschreibung der umzusetzenden Kontroll-

maßnahmen ergänzt. 
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Empfehlung Nr. 17 

 

 Zur Gewährleistung der Vollständigkeit der Kontrolle der 

Einhaltung des Spekulationsverbotes wurde die Durchfüh-

rung stichprobenweiser Kontrollen auch für nicht mit Li-

mitüberwachungsberichten kontrollierte Geschäfte emp-

fohlen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Die Empfehlung wird im Zuge der Maßnahmen im Rahmen der 

aus dem Programm zur Weiterentwicklung des Risikomanage-

ments abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt. Bereits jetzt wird 

die Kontrolle des Spekulationsverbots durch Limitüberwa-

chungsberichte für alle relevanten Energiehandelsgeschäfte si-

chergestellt. Im nächsten Schritt sollen die Stichproben konkre-

tisiert werden, um künftig auch beispielsweise automatische 

Kaskadierungen erfassen zu können. 

 

Empfehlung Nr. 18 

 

 Das Überwachungssystem zur Vermeidung von Spekula-

tion wäre laufend zu evaluieren und ein verstärktes Augen-

merk auf die Aktualität der eingepflegten Daten in den Li-

mitüberwachungsberichten zu legen. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die Empfehlung wird umgesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Das Überwachungssystem zur Vermeidung von Spekulation 

wird laufend evaluiert, u.a. durch einen Neuproduktprozess un-

terstützt und durch Automatisierungsmaßnahmen verbessert. 
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Bericht der WIENER STADTWERKE GmbH zum Stand der 
Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen drei Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

umgesetzt 1 33,3 

in Umsetzung 2 66,7 

geplant/in Bearbeitung - - 

   

nicht geplant - - 

 

 

 
 

 

 

 

33,3 %

66,7 %

Stand der Umsetzung der Empfehlungen

umgesetzt in Umsetzung geplant/in Bearbeitung nicht geplant
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle 

unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlun-

gen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle 

und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

 

 Auf eine den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten 

und Rahmenbedingungen abgestimmte Abschlussprü-

fungsberichterstattung an die Organe der Gesellschaften 

wäre hinzuwirken. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die WIENER STADTWERKE GmbH wird die Empfehlung in 

Absprache mit den Organen der Gesellschaft im Hinblick 

auf eine zusätzliche Ad-hoc-Berichterstattung evaluieren. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Es wird laufend danach getrachtet, in der Abschlussprüfungsbe-

richterstattung nach Maßgabe auf aktuelle Rahmenbedingun-

gen einzugehen. 
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Empfehlung Nr. 2 

 

 Der Begriff „Risikokultur“ wäre - als Grundlage für ein wirk-

sames Risikomanagementsystem - künftig in die Risiko-

managementunterlagen (wie Richtlinien und Handbücher) 

aufzunehmen und konkrete Vorgaben dazu festzulegen. 

 

 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die WIENER STADTWERKE GmbH wird der Empfehlung 

folgen und hat dahingehend bereits Maßnahmen gesetzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt.  

 

Der Begriff „Risikokultur“ wurde mit der Konzernrichtlinie 17/3 

im dazugehörigen Risikomanagement-Handbuch und Risiko-

controlling-Handbuch definiert. Diese Richtlinie ist mit 

1. Juli 2024 in Kraft getreten. Dahingehend wurde eine konzern-

weite Zielrisikokultur festgelegt mit der Motivation, u.a. Trans-

parenz und Richtigkeit der Informationen weiter zu erhöhen. Zu-

dem wurden konkrete Vorgaben (wie z.B. Schulungen) 

formuliert, die die Förderung der Risikokultur in den Unterneh-

men sicherstellen sollen. 

 

Empfehlung Nr. 3 

 

 Bei Jours fixes u.ä. Besprechungsformaten mit Eigentü-

mervertreterinnen bzw. Eigentümervertretern wären, ne-

ben der Dokumentation der Tagesordnungspunkte, zumin-

dest auch die Ergebnisse der jeweiligen Besprechung 

festzuhalten. 
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 Stellungnahme der geprüften Stelle: 

 Die WIENER STADTWERKE GmbH wird die Empfehlung in 

Absprache mit der Eigentümerin im Hinblick auf geeignete 

Dokumentationsoptimierungen evaluieren. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.  

 

Die Frage wurde an die Eigentümerin herangetragen. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag.a Gabriele Weghofer, MSc 

Wien, im Oktober 2024 

 


